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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Landwirtschaft

Tierische Produktion

Le député vaudois, Olivier Feller (plr, VD) a déposé une initiative parlementaire
demandant de mentionner dans la loi sur l'agriculture les tâches du Haras national
suisse. Au centre des préoccupations de l'élu PLR se trouve la préservation de la race
chevaline suisse des Franches-Montagnes ainsi que le maintien des missions du Haras
national suisse. Bien que l'existence de ce centre de recherche soit ancré dans la loi sur
l'agriculture (art. 147), les tâches lui étant dévolues n'apparaissent pas dans le texte. 
Alors que la CER-CN soutient, à une grande majorité, cette proposition, sa commission
sœur, la CER-CE, estime que le texte ne respecte pas la hiérarchie des normes et
propose donc, par le biais d'une motion de commission, d'inscrire les tâches du Haras
national dans une ordonnance. Cette proposition trouve les faveurs du Conseil fédéral
qui souhaite la mettre en œuvre dans le cadre de la prochaine politique agricole. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.04.2018
KAREL ZIEHLI

Tierhaltung, -versuche und -schutz

La CER-CN a décidé de suspendre l'examen de l'initiative parlementaire Feller (plr, VD)
souhaitant mentionner dans la loi sur l'agriculture les tâches du Haras national suisse.
Par-là, elle souhaite exercer une certaine pression sur la motion préparée par sa
commission sœur, la CER-CE, qui vise à reprendre les doléances du sénateur pour agir
au niveau de l'ordonnance et non de la loi. Cette motion est, par ailleurs, soutenue à
l'unanimité par les membres de la CER-CN. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.07.2019
KAREL ZIEHLI

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Zahlreiche Motionen hatten zum Ziel, mit steuerlichen Begünstigungen im Bereich der
Motorfahrzeugsteuer umweltfreundlichere Fahrzeuge zu bevorzugen. Eine Motion
Donzé (evp, BE) (Mo. 06.3185) forderte den Bundesrat auf, die Kantone zu
verbrauchsabhängigen Motorfahrzeugsteuern zu motivieren. Obwohl der Bundesrat
dies aus formellen Gründen ablehnte, wurde die Motion im Nationalrat angenommen.
Eine Motion Recordon (gp, VD) (Mo. 04.3341) forderte eine neue
Steuerbemessungsgrundlage und einen differenzierten jährlichen Steuertarif für
Automobile und andere Motorfahrzeuge, wobei die umweltfreundlichen und sicheren
Fahrzeuge bevorzugt und die Umsetzung den Kantonen überlassen werden sollte. Auch
diese Motion wurde vom Nationalrat angenommen.(Siehe zu diesen beiden Geschäften
auch hier und hier) Eine parlamentarische Initiative Teuscher (gp, BE) hingegen, welche
die Automobilsteuer auf Bundesebene so ausgestalten wollte, dass diese zur Förderung
von energieeffizienten und umweltfreundlichen Fahrzeugen beiträgt, lehnte der
Nationalrat ab. Die Initiative hätte ein Bonus-Malus-System vorgesehen, welches den
Schadstoffausstoss inklusive Feinstaub und Lärm berücksichtigt hätte. Auch die
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) sprach sich dafür aus,
bei der Ausgestaltung der kantonalen Motorfahrzeugsteuern in Zukunft ökologische
Kriterien zu berücksichtigen. Ziel sei die Senkung des Treibstoffverbrauches über
Rabatte oder ein Bonus-Malus-System. Bis der Bund seine Arbeiten an einer
Umweltetikette abgeschlossen hat, soll vorerst die Energieetikette der Fahrzeuge als
Bemessungsgrundlage dienen. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2007
LINDA ROHRER

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sport- und Kulturvereine. Anheben der Umsatzgrenze für die Befreiung von der
Mehrwertsteuerpflicht

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.08.2019
ANJA HEIDELBERGER

01.01.90 - 01.01.20 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Beruhend auf einer parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD) erhöhten National- und
Ständerat 2021 die Umsatzgrenze für die Befreiung nicht gewinnstrebiger, ehrenamtlich
geführter Sport- und Kulturvereine von der Mehrwertsteuerpflicht von CHF 150'000 auf
CHF 250'000. Die Befürwortenden dieser Erhöhung wollten damit die ehrenamtliche
Arbeit unterstützen, während sie die Gegnerschaft als Wettbewerbsverzerrung
gegenüber des Gastgewerbes erachtete.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die Umsatzgrenze für die Befreiung nicht gewinnstrebiger, ehrenamtlich geführter
Sport- und Kulturvereine von der Mehrwertsteuerpflicht in der Höhe von CHF 150'000
werde heute von zahlreichen Vereinen überschritten, erklärte Olivier Feller (fdp, VD) im
Juni 2017. Deren ehrenamtlicher Einsatz, unter anderem auch in der Ausbildung
Jugendlicher, solle aber honoriert und die Umsatzgrenze entsprechend angehoben
werden, forderte er in einer parlamentarischen Initiative. Eine neue Umsatzgrenze von
beispielsweise CHF 500'000 hätte mit jährlichen Steuereinbussen von CHF 5 bis 10
Mio., wie der Bundesrat im Rahmen einer Interpellation Feller (Ip. 17.3029) erklärt habe,
verkraftbare Folgen, so Feller weiter. Dieser Einschätzung stimmte im September 2018
auch die WAK-NR zu, die der Initiative mit 18 zu 2 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) Folge
gab. Im August 2019 stimmte die WAK-SR der Entscheidung ihrer Schwesterkommission
mit 5 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) zu, weshalb die nationalrätliche Kommission
nun während zweier Jahre eine entsprechende Vorlage ausarbeiten wird. Diese
Arbeiten begann die Kommission im Oktober 2019 damit, dass sie die Verwaltung mit
einem Bericht zu offen gebliebenen Fragen beauftragte. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.08.2019
ANJA HEIDELBERGER

Voranschlag

Aufgeschreckt durch die anfängliche Ablehnung des Voranschlags 2017 durch die
Mehrheit des Nationalrats verlangte die SPK-SR im Februar 2017 die Ausarbeitung einer
gesetzlichen Regelung für den Fall eines budgetlosen Zustandes auf Bundesebene. Das
Bundesrecht kenne keine Regelungen für diesen Fall, der aber durchaus realistisch sei
und seit 1872 bereits siebenmal eingetreten sei. Damals habe man sich «mit Ad-hoc-
Beschlüssen durchgewurstelt», nun solle aber Rechtssicherheit hergestellt werden,
unter anderem auch um dem Bundesrat beim Ad-hoc-Prozess nicht zu viel Einfluss zu
gewähren. Im April desselben Jahres sprach sich die nationalrätliche Kommission aber
mit 17 zu 5 Stimmen gegen die Ausarbeitung einer entsprechenden Regelung aus. Eine
solche sei nicht zwingend nötig – wie gesehen gehe es auch ohne – und würde den
Druck auf die Räte, eine Einigung zu erzielen, verringern. Dies könne dazu führen, dass
nicht mehr nach Lösungen gesucht werde, argumentierte die Kommission und
pflichtete damit der Argumentation des Bundesrates zu einer ähnlich lautenden Motion
Feller (fdp, VD; Mo. 16.3941) bei. Im Juni 2017 zog die SPK-SR die Initiative zurück. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Mit 12 zu 10 Stimmen sprach sich die erstberatende nationalrätliche Kommission für
Rechtsfragen (RK-NR) im August 2014 dafür aus, einer parlamentarischen Initiative
Feller (fdp, VD) zur Entkopplung des übersetzten Ertrags vom hypothekarischen
Referenzzinssatz Folge zu geben. Als übersetzter und somit unzulässiger Ertrag gilt bis
anhin eine Nettorendite des Vermieters, die 0,5% des hypothekarischen
Referenzzinssatzes übersteigt. Der Initiant erachtete den einheitlichen
Referenzzinssatz, der auf den durchschnittlichen Hypothekarzinsforderungen der
Banken beruht, als künstlich und abstrakt. Ebendiese Argumentation brachte auch die
Grüne Fraktion zur Begründung ihrer parlamentarischen Initiative vor, die den
Mietzinssatz vom hypothekarischen Referenzzinssatz entkoppeln wollte. In der
zeitgleich mit der parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD) stattfindenden
Behandlung beantragte die RK-NR ihrem Rat jedoch mit 10 zu 9 Stimmen bei zwei
Enthaltungen, dem grünen Anliegen keine Folge zu geben. Als Gegenargument brachten
Mitglieder der Kommissionsmehrheit unter anderem an, dass eine Orientierung am
Landesindex für Konsumentenpreise, die die Grüne Fraktion als Alternative zur
Koppelung an den hypothekarischen Referenzzinssatz forderte, bereits im Rahmen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.08.2014
MARLÈNE GERBER
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einer 2004 stattgefundenen Volksabstimmung über den indirekten Gegenvorschlag zur
Volksinitiative „Ja zu fairen Mieten“ abgelehnt worden war. Ebendiese Forderung
enthielt auch die 2010 im Parlament gescheiterte Mietrechtsrevision. 6

Da sich die RK-SR im November 2014 einer knappen Mehrheit der RK-NR
entgegengestellt hatte und einer parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD) zur
Entkopplung des übersetzten Ertrags vom hypothekarischen Referenzzinssatz keine
Folge geben wollte, gelangte das Geschäft zur Beratung in den Nationalrat. Dort ergab
sich in der Herbstsession 2015 die kuriose Situation, dass auch die nationalrätliche
Kommission unterdessen – gar grossmehrheitlich – für keine Folge geben einstand. Die
Kommissionssprecherinnen Chevalley (glp, VD) und Schneider Schüttel (sp, FR)
begründeten diesen Kurswechsel mit folgenden Überlegungen. Man sei zum Schluss
gelangt, dass ein Vorpreschen mittels parlamentarischer Initiative nicht sinnvoll sei. Das
komplexe Thema sei ganzheitlich im Rahmen einer Mietrechtsrevision anzugehen, wo
der Bundesrat nicht umgangen werde und die Interessen der verschiedenen Akteure
durch ein Vernehmlassungsverfahren mitberücksichtigt werden können. Ferner biete
die parlamentarische Initiative keine alternativen Lösungen, sondern poche lediglich
auf die Abschaffung der bestehenden Lösung. Yves Nidegger (svp, GE) konterte für die
Minderheit, dass eine parlamentarische Initiative der Grünen mit einem konkreten
Alternativvorschlag, namentlich die Orientierung der Mietzinse am Landesindex für
Konsumentenpreise, im Vorjahr mit der Begründung abgelehnt worden war, die
präsentierte Lösung sei zu konkret und liesse dem Parlament zu wenig
Gesetzgebungsspielraum. Es sei offensichtlich, dass eine alternative Lösung gefunden
werden müsse, nur würden die Meinungen über die Art dieser auseinander gehen,
weswegen man bei Ablehnung der parlamentarischen Initiative Gefahr laufe, dass
schlussendlich gar nichts unternommen werde. Mit  81 ablehnenden Stimmen aus den
geschlossen auftretenden Fraktionen der GLP, SP und der Grünen, mit mehrheitlicher
Unterstützung der BDP und CVP, obsiegte das gegnerische Lager knapp über 78
Stimmen aus FDP, SVP und Minderheiten der BDP und CVP, womit das Anliegen beerdigt
wurde. Niemand enthielt sich der Stimme. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2015
MARLÈNE GERBER

Olivier Feller (plr, VD) propose, par l'ajout d'un nouvel alinéa à l'article 269d du Code
des obligations, d'autoriser la signature reproduite par un moyen mécanique pour
toute modification unilatérale d'un contrat de bail. Selon lui, cela permettra de réduire
le travail administratif des propriétaires institutionnels et des gérants d'immeubles, s'ils
peuvent apposer une signature sous la forme d'un fac-similé sur les formules officielles
requises. Il rappelle que dans le cadre de la motion (07.3159), classée sans débat
parlementaire, le Conseil fédéral avait alors admis que l'exigence d'une signature
autographe constituait un formalisme excessif, l'utilisation de la formule officielle
agréée par le canton étant suffisante pour protéger les locataires. Par 17 voix contre 6,
la CAJ-CN décide de donner suite à l'initiative. Celle-ci est alors transmise à la CAJ-
CE. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.10.2017
DIANE PORCELLANA

Mittels parlamentarischer Initiative forderte Olivier Feller (fdp, VD), seines Zeichens
Generalsekretär der Fédération romande immobilière, die gesetzliche Festlegung von
Kriterien zur Bestimmung missbräuchlicher Mietzinse. Insbesondere bei Altbauten
führe die Berechnung der Rendite, wonach sich der zulässige Ertrag aus den
ursprünglichen Erwerbskosten plus den nachträglich getätigten, wertvermehrenden
Investitionen ergibt, gemäss aktueller Rechtsprechung zu unrealistischen Werten. Der
Waadtländer Nationalrat verwies ferner auf einen Bundesgerichtsentscheid aus dem
Jahr 1986, gemäss welchem die Rendite der ursprünglich investierten Eigenmittel nicht
mehr als 0.5 Prozentpunkte über den massgeblichen Hypothekarzinssätzen zu liegen
kommen dürfe. Der Initiant machte geltend, dass diese zu gegebener Zeit 5.5 Prozent
betragen hätten, während der aktuelle Referenzzinssatz nur bei 1.5 Prozent liege und
diese Regelung deswegen nicht mehr zeitgemäss sei. Künftig soll die
Eigenkapitalrendite als übersetzt gelten, wenn sie den geltenden hypothekarischen
Referenzzinssatz um mehr als 2 Prozentpunkte übersteigt. Dieser Regelung nicht
unterstellt werden sollen hingegen Immobilien, die 20 Jahre oder älter sind oder bei
denen die Höhe der Investitionskosten aus anderen Gründen nicht bekannt ist. Bei
solchen Bauten sollen Mietzinse als missbräuchlich gelten, wenn sie nicht im Rahmen
der orts- und quartierüblichen Mieten liegen. 
Die RK-NR teilte die Ansicht des Initianten und gab dem Anliegen im Juli 2018 mit 13 zu
8 Stimmen bei 2 Enthaltungen Folge. An derselben Sitzung befürwortete sie drei

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.07.2018
MARLÈNE GERBER
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weitere parlamentarische Initiativen, welche die Vermieterseite in dieser Sache zu
stärken beabsichtigten (17.493, 17.514, 17.515). Mieterverbandspräsident Carlo
Sommaruga (cvp, GE) und Urheber zweier weiterer parlamentarischen Initiativen
(17.459, 17.502), die gleichentags behandelt und denen nicht Folge gegeben wurden,
äusserte gegenüber den Medien die Referendumsdrohung für den Fall, dass die
Anliegen der Vermieterseite tatsächlich durchkommen würden. 9

Ebenso wie der thematisch eng verwandten parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD;
Pa.Iv. 16.459) gab die RK-SR im August 2018 auch einer parlamentarischen Initiative
Vogler (csp, OW) ohne Gegenstimme Folge. Letztere sieht ebenfalls eine Erleichterung
im Bereich der Formularpflicht vor. Damit müsste der Vermieter in Zukunft zur
Information der Mietzinserhöhung, die auf einem Mietvertrag mit vereinbarten
Mietzinsstaffelungen beruht, kein vom Kanton beglaubigtes amtliches Formular mehr
verwenden. Der Initiant argumentiert, dass der Einsatz eines solchen Formulars bei der
Staffelmiete verwirrlich und irrational sei, da der Mieter gegen die einzelnen Staffeln
nur im Rahmen der Anfangsmietzins-Anfechtung Einwand erheben kann und danach
nicht mehr. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.08.2018
MARLÈNE GERBER

Neben der parlamentarischen Initiative Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458) verlangte auch
die parlamentarische Initiative Feller (fdp, VD) Erleichterungen im Bereich der
Formularpflicht. Konkret verlangte sie, dass bei Mitteilungen einer Mietzinserhöhung
eine auf mechanischem Wege nachgebildete Unterschrift auf dem offiziellen Formular
zulässig und der eigenhändigen Unterschrift gleichzusetzen sei. Wie dem Anliegen
Vogler leistete die RK-SR im August 2018 auch diesem Geschäft ohne Gegenstimme
Folge. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.08.2018
MARLÈNE GERBER

Nachdem die RK-NR im Juli 2018 einer parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD)
betreffend die zeitgemässe Berechnung der zulässigen Rendite im Mietrecht
grossmehrheitlich Folge geleistet hatte, kam die ständerätliche Schwesterkommission
im November desselben Jahres nach Einholen eines Verwaltungsberichts zu einem
anderen Beschluss. Der Kurzbericht, der die Folgen bei Annahme der diversen hängigen
Anliegen betreffend Mietzinse abzuschätzen hatte, veranlasste eine einstimmige RK-SR
zur Einreichung einer Kommissionsmotion (Mo. 18.4101). Mit deren Annahme würde der
Bundesrat beauftragt, eine umfassende, zeitgemässe und ausgewogene Revision der
Mietzinsregelungen auszuarbeiten. Der Initiative Feller gab die Kommission mit 0 zu 5
Stimmen bei 8 Enthaltungen keine Folge. Negativ äusserte sich die Kommission
gleichentags auch zu drei weiteren Anliegen im Bereich der Mietzinsregelungen (Pa.Iv.
17.511, Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515). Zustimmung erfuhren hingegen zwei parlamentarische
Initiativen Egloff (Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.493). 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.11.2018
MARLÈNE GERBER

Erneut beriet die RK-NR zwei parlamentarische Initiativen Nantermod (fdp, VS) zur
Einschränkung der Möglichkeiten zur Anfechtung missbräuchlicher Mietzinse. Die
Beratung dieser beiden Geschäfte erfolgte zusammen mit einer parlamentarischen
Initiative Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 17.491) und vor dem Hintergrund einer neuen Motion der
RK-SR (Mo. 18.4101). Letztere war im Vorjahr als Reaktion auf eine Vielzahl hängiger
parlamentarischer Initiativen zur Mietzinsregelung eingereicht worden (vgl. auch Pa.Iv.
16.451, Pa.Iv. 16.458, Pa.Iv. 17.511, Pa.Iv. 17.493) und beabsichtigte, eine Revision in
diesem Bereich koordiniert und ausgewogen zu gestalten. Obwohl die RK-NR der
Kommissionsmotion ohne Gegenantrag zustimmte, plädierte sie mit knappen 12 zu 11
Stimmen dennoch dafür, den drei parlamentarischen Initiativen aus der Feder von
Vertreterinnen und Vertretern der Hauseigentümer- und Immobilienverbände ebenfalls
Folge zu geben. Damit sollen dem Bundesrat bei Annahme der Motion gewisse
Leitplanken zur Ausgestaltung der neuen Regelungen vorgegeben werden, führte der
Kommissionsbericht im Sinne der Mehrheit aus. Eine starke Kommissionsminderheit
bestehend aus Nationalrätinnen und Nationalräten von Mitte-Links vertrat hingegen die
Ansicht, dass man sich zur Erfüllung der Motion sowieso mit den von den Initiativen
aufgeworfenen Fragen zu befassen hätte, und wies darauf hin, dass die drei Initiativen
in der Schwesterkommission deutlich abgelehnt worden seien. 

Die Brisanz der Thematik für die Mieterinnen- als auch für die Vermieterseite zeigte
sich im Juni 2019 in einer intensiven und interrogativen nationalrätlichen Debatte, die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2019
MARLÈNE GERBER
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sich über nicht weniger als 54 Voten erstreckte und in der die Vertreterinnen und
Vertreter der Mieterseite die Befürwortenden mit rhetorischen Fragen zu konkreten
Folgen bei Annahme der Initiativen bombardierten. Schlussendlich folgte der
Nationalrat mit 109 zu 71 Stimmen bei 6 Enthaltungen dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und beschloss Folgegeben. Diesen Entscheid stützten die
Fraktionen der SVP und FDP und erhielten dabei Unterstützung von einer knappen
Mehrheit der CVP-Fraktion. Unerwarteter fiel der Entscheid zur Kommissionsmotion
aus: Nachdem die RK-NR im Vorfeld die Annahme des Geschäfts ohne Gegenantrag
beschlossen hatte, stellten die Nationalräte Egloff (svp, ZH), Feller (fdp, VD), Regazzi
(cvp, TI) und Hess (bdp, BE) im Rat den Antrag auf Ablehnung. Die Vergangenheit habe
gezeigt, dass es umfassende Revisionen im Mietwesen schwierig hätten. Deswegen
seien punktuelle Anpassungen, wie sie mit Annahme der parlamentarischen Initiativen
möglich wären, vorzuziehen. Mit 102 zu 82 Stimmen bei 2 Enthaltungen folgte die grosse
Kammer diesem Antrag und erledigte die Motion. Die parlamentarischen Initiativen
gehen nun zur Beratung in den Ständerat. 13

Auf Anraten einer knappen Kommissionsmehrheit (12 zu 11 Stimmen) beschloss der
Nationalrat in der Sommersession 2019, einer Initiative Feller (fdp, VD) mit der
Forderung nach Einschränkung der Möglichkeiten zur Mietzinsanfechtung Folge zu
geben. Er fällte diesen Entscheid – ebenso wie seinen Beschluss über zwei verwandte
parlamentarische Initiativen Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515) – mit 102 zu
82 Stimmen bei 2 Enthaltungen nach einer intensiven Debatte. Im gleichen Zug
versenkte der Nationalrat eine Motion der RK-SR, die eine umfassendere und
ausgewogene Revision verlangt hätte (Mo. 18.4101). Der Ball geht nun zurück zur
Urheberin der Motion, die im Vorjahr einen anderslautenden Beschluss zu den drei
Initiativen gefasst hatte. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2019
MARLÈNE GERBER

Umweltschutz

Abfälle

Die UREK des National- und Ständerates gab einer parlamentarischen Initiative
Recordon (gp, VD) Folge, welche durch weiterführende finanzielle Unterstützung der
Kantone durch den Bund die Sanierung belasteter Standorte vorantreiben will. Die
UREK des Ständerates wurde mit der Ausarbeitung eines entsprechenden
Gesetzesentwurfes betraut. Während der Entscheid der nationalrätlichen Kommission
zugunsten des Anliegens einstimmig (10 Enthaltungen) gefällt wurde, zeigte sich die
UREK-SR mit 6 zu 5 Stimmen und einer Enthaltung gespalten. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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MARLÈNE GERBER

Gemäss geltenden Bestimmungen beteiligt sich der Bundesrat zu 40% an den
Abgeltungen für Untersuchung, Überwachung und Sanierung von Altlasten, sofern die
Abfälle – gemäss Bestimmungen der Technischen Abfallverordnung (TVA) – seit dem 1.
Februar 1996 nicht mehr auf dem belasteten Standort, sondern nur noch auf modernen
und umweltverträglichen Deponien gelagert wurden. Eine parlamentarische Initiative
Recordon (gp, VD) denen die UREK beider Räte 2012 Folge gegeben hatten, verlangte
eine Ausdehnung der Frist zur Sanierung belasteter Standorte und somit auch eine
Verlängerung der Bundesbeiträge bis zum 1. Juli 2023, da der oft erst nachträglich
festgestellte Sanierungsbedarf häufig nicht ohne die finanziellen Beiträge durch den
Bund gedeckt werden könne. Die ständerätliche UREK legte im Berichtsjahr einen
Gesetzesentwurf vor, der von einer Fristverlängerung zur Ablagerung von Abfällen an
den belasteten Standorten bis ins Jahr 2023 absah, aber dem Parlament die
Ausdehnung der Frist bis zum 31. Januar 2001 vorschlug, wobei für Deponien, die
zwischen der alten und der neuen Frist weiterhin Abfälle lagerten, einen reduzierten
Beitragssatz von 30% gelten solle. Diese Lösung fand im Ständerat fast einhellige
Zustimmung, darunter auch diejenige des Initianten Recordon. Im Nationalrat hingegen
obsiegte ein Antrag der Kommission auf eine zusätzliche Ausdehnung der Frist um
weitere fünf Jahre (1. Februar 2006). Auf Anraten der Bundesrätin, die bei einer zu
langen Fristerstreckung unter anderem eine Benachteiligung der Kantone befürchtete,
welche die TVA-Bestimmungen fristgerecht umgesetzt hatten, hielt die kleine Kammer
jedoch einstimmig an ihrem Beschluss fest. Dies wiederum beeindruckte den
Nationalrat, worauf dieser einlenkte und die so ausgestaltete Gesetzesänderung in der
Herbstsession 2014 verabschiedet werden konnte – im Ständerat mit 39 zu 5 Stimmen
und im Nationalrat mit 140 zu 53. Gegen die Vorlage opponierte die SVP, die sich mit
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einer Kommissionsminderheit im Vorfeld im Nationalrat erfolglos dagegen gewehrt
hatte, dass der Satz der Abgabe, welche der Bundesrat zur Finanzierung der Sanierung
der belasteten Standorte auf in Deponien abgelagerten Abfällen erheben kann, an die
Teuerung angepasst werden kann. Gemäss offiziellen Angaben gibt es in der Schweiz
ungefähr 38'000 belastete Standorte, wovon 4'000 eine potentielle Gefahr für Mensch
und Umwelt bergen und untersucht sowie gegebenenfalls auch überwacht und saniert
werden müssen. 16

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medienpolitische Grundfragen

Vier gleichlautende und Ende 2018 im Nationalrat eingereichte parlamentarische
Initiativen wurden im September 2019 durch die KVF-NR behandelt. Die Initianten
Aebischer (sp, BE; Pa. Iv. 18.470), Guhl (bdp, AG; 18.471), Feller (fdp, VD; 18.472) und
Grossen (glp, BE; 18.474) zielten auf eine Anpassung von Artikel 93 der
Bundesverfassung, der neu zu einem «Medienartikel» werden sollte. Dazu sollte BV Art.
93, der bisher dem Radio und Fernsehen gegolten hatte, abstrahiert und für die Medien
generell formuliert werden; wie auch die Titel der Initiativen, «Medien in die
Bundesverfassung», bereits ankündigten. 
Begründet wurden die Vorstösse einerseits mit der mangelnden Klarheit der geltenden
Regelung, die gemäss den Initianten einen sehr offenen Begriff von Formen
fernmeldetechnischer Verbreitung von Inhalten verwende. Dies führte in ihren Augen
zu medienpolitischen und -rechtlichen Auseinandersetzungen. Andererseits sei
gegenwärtig die Presse explizit aus dem Artikel ausgenommen, obwohl sie eine wichtige
Rolle in der politischen Meinungsbildung spiele. Dadurch sei die Presse auch von
möglichen Fördermassnahmen ausgeschlossen, obwohl sie unter grossem
ökonomischen Druck stehe. Gleichwohl erbringe sie einen Service public, weshalb
generell von «Medien» gesprochen werden sollte.
Die Initiative Grossen (glp, BE) unterschied sich von den übrigen drei Initiativen
insofern, als sie noch einen fünften Absatz beinhaltete. Dieser sah vor, dass nach wie
vor – das entsprach dem bisher geltenden Wortlaut des Verfassungsartikels – eine
unabhängige Beschwerdeinstanz für Einwände gegen die Inhalte zuständig sein soll. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Neuformulierung von BV Art. 93 solle einen inklusiveren Wortlaut haben und
generell Medien in die Bundesverfassung aufnehmen, statt lediglich Radio und
Fernsehen zu erwähnen. Diese Forderung aus vier parlamentarischen Initiativen
behandelte der Nationalrat in seiner Wintersession 2019 (Pa.Iv. 18.470; Pa.Iv. 18.471;
Pa.Iv. 18.472; Pa.Iv. 18.474). Matthias Aebischer (sp, BE) eröffnete die Diskussion. Darin
erinnerte er an die Vorgänge zum neuen Mediengesetz, das in der Vernehmlassung
derart kritisiert worden war, dass es zwischenzeitlich auf Eis gelegt wurde. Der Grund
dieses Misserfolgs liege in der Formulierung des Medienartikels der Bundesverfassung,
der gar kein eigentlicher Medienartikel sei, weil er bloss Radio und Fernsehen benenne.
Dies gelte es mithilfe der vier Initiativen zu beheben. Die Zeiten in denen zur Sendezeit
von Radio- und Fernsehnachrichten kaum jemand auf der Strasse anzutreffen sei, seien
vorbei, sinnierte Aebsicher. Deshalb müssten die modernen Technologien
berücksichtigt werden. Auch wenn Sofortmassnahmen ergriffen worden seien, müsse
die überbrückte Zeit für diese Verfassungsänderung genutzt werde. Ähnlich
argumentierte Olivier Feller (fdp, VD), ein weiterer Initiant, der jedoch den Fokus seiner
Ausführungen auf die Medienförderung legte. Jürg Grossen (glp, BE) erinnerte an seine
eigene Motion aus dem Jahr 2015, worin er bereits die Anpassung des betreffenden
Verfassungsartikels angeregt habe (Mo. 15.3600). Sein weiteres Hauptaugenmerk legte
er auf die künftig wichtiger werdende digitale Nutzung und Informationsverbreitung
medialer Inhalte.
Für die Kommission ergriff ihr Sprecher Gregor Rutz (svp, ZH) das Wort. Er erklärte, die
Mehrheit der Kommission vertrete den Standpunkt, dass die Bundeskompetenzen im
Medienbereich nicht weiter ausgebaut werden sollten, weil staatliche Interventionen im
Medienbereich einer liberalen Demokratie widersprechen würden; sie seien falsch und
gar gefährlich. Allerdings seien in der Kommission auch andere Gründe für ein Nein
vorgebracht worden, so seien die Übergangslösungen durch das RTVG oder das PG als
genügend eingeschätzt worden. Ergänzend fügte der französischsprachige
Berichterstatter Frédéric Borloz (fdp, VD) an, dass ja für das Folgejahr 2020 bereits
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Massnahmen angekündigt worden seien, die eine indirekte Medienförderung
ermöglichen sollten. Diese Vorschläge seien abzuwarten. 
In der Abstimmung tat sich ein Links-Rechts-Graben auf, wobei die Ratslinke mit
Unterstützung der GLP die Initiativen unterstützte. Die neu formierte Mitte-CVP-EVP-
BDP Fraktion (M-CEB) stellte sich auf die Seite von FDP und SVP – die sich praktisch
geschlossen gegen die Initiative aussprachen – und lehnte die Initiativen
grossmehrheitlich ab. Diese Konstellation führte zu einer Ablehnung mit 104 zu 83
Stimmen bei zwei Enthaltungen respektive 109 zu 78 und zwei Enthaltungen für die
Initiative Grossen. 18
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